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Rechtssatz

Der Revisionswerber bescheinigte im behördlichen Verfahren seine Registrierung bei UNRWA; somit den Schutz einer

Organisation der Vereinten Nationen im Sinn des Art. 1 Abschnitt D GFK, auf den sowohl Art. 12 Abs. 1 lit. a

Statusrichtlinie als auch § 6 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 Bezug nehmen. Der Revisionswerber hat somit ausreichend

nachgewiesen, dass er die Hilfe von UNRWA tatsächlich in Anspruch genommen hat (vgl. dazu VwGH 23.1.2018, Ra

2017/18/0274).Der Revisionswerber bescheinigte im behördlichen Verfahren seine Registrierung bei UNRWA; somit

den Schutz einer Organisation der Vereinten Nationen im Sinn des Artikel eins, Abschnitt D GFK, auf den sowohl Artikel

12, Absatz eins, Litera a, Statusrichtlinie als auch Paragraph 6, Absatz eins, ZiEer eins, AsylG 2005 Bezug nehmen. Der

Revisionswerber hat somit ausreichend nachgewiesen, dass er die Hilfe von UNRWA tatsächlich in Anspruch

genommen hat vergleiche dazu VwGH 23.1.2018, Ra 2017/18/0274).
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